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„Im Alter ist eine private 
Krankenversicherung kaum 
noch zu bezahlen.“ 

So oder ähnlich lauten Aus sagen, 
um Menschen vor einem Wechsel 
zur privaten Kranken versicherung 
(PKV) zu verunsichern. Aus Son-
dersituationen heraus entstandene 
Einzelfälle werden gerne herange-
zogen, um das Thema pauschal zu 
bewerten; Tatsachen bleiben dabei 
oftmals auf der Strecke.

Um diese Tatsachen geht es in  
dieser Broschüre. Dazu werden 
Hintergründe beleuchtet, zum 
Beispiel zur Beitragskalkulation 
oder welchen konkreten Einfluss 
der Eintritt in den Ruhestand auf 
die private Krankenversicherung 
hat. In der Broschüre finden Sie 
Antworten auf die Fragen, welche 
Maßnahmen zur Beitragser mäßi-
gung im Alter bereits Wirkung 
zeigen und welche Möglichkeiten 
der privaten Vorsorge Sie persön-
lich haben.

Ziel dieser Broschüre
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Ursachen für höhere
Beiträge

Mit den Krankenver siche-
rungs beiträgen werden die 
Kosten für die medizinische 
Versorgung finanziert. 

Das gilt selbstverständlich sowohl 
für die gesetzliche als auch für die 
private Krankenver sicherung.

Die Frage nach der Beitragsent-
wicklung ist also immer auch 
unmittelbar verbunden mit der 
Frage: „Wie entwickeln sich die 
Gesundheitskosten?“.
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Wie die folgende Aufzählung 
zeigt, sind die Gesundheits-
kosten von vielen Faktoren 
abhängig:

• Höhere Rechnungen der 
Be handler, Preiserhöhungen bei 
Medikamenten und Heil- und 
Hilfsmitteln sowie steigende 
Ver gütungen für Krankenhaus-
behand lungen führen allgemein zu 
Kosten steigerungen.
•	 Medizin und Forschung machen 
weiter Fortschritte, die in der 
Re gel kostenintensiv sind.
•	 Die Häufigkeit der Inanspruch-
nahme medizinischer Leistungen 
steigt, und gleichzeitig nehmen 
die Ansprüche der Patienten an 
die Qua lität der eigenen medizi-
nischen Versorgung zu.
•	 Die Lebenserwartung steigt 
kontinuierlich: Gesellschaftlich und 
für den Einzelnen ist dies na türlich 
ein Gewinn. Die steigende Lebens-
erwartung führt aber auch dazu, 
dass sich der Zeitraum verlängert, 
in dem mehr und vielfach teurere 
Gesundheitsleistungen finanziert 
werden müssen: Im Alter müssen 
höhere Leistungen länger erbracht 
werden.

Tatsache ist: Niemand will auf 
die Vorteile von Neu- und Weiter-
ent wicklungen im medizinisch-
technischen und wissenschaft-
lichen Be reich ernsthaft verzichten, 
einschließlich der daraus resultie-
renden längeren Lebenserwartung.

Tatsache ist aber auch: Die 
damit verbundenen Kosten steige-
rungen betreffen das gesamte 
Gesund heitssystem und damit 
auch die Kostenträger – egal, ob 
es sich um die gesetzliche (GKV) 
oder private Krankenversicherung 
(PKV) handelt. Die Frage ist nur, 
wie sich GKV und PKV darauf ein-
gestellt haben.

In dieser Broschüre beschreiben 
wir, welche Maßnahmen die 
Barmenia Krankenversiche-
rung a. G. ergriffen hat, um die 
Aus wirkungen steigender Gesund-
heitskosten abzufedern.

Aber damit nicht genug: Jeder 
Einzelne hat darüber hinaus schon 
heute konkrete Möglichkeiten, 
ganz individuell weiteren Ein-
fluss auf die Beitragshöhe im Alter 
zu nehmen. Interessante Einzel-
heiten dazu finden Sie auf 
Seite 25.
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Kalkulation der 
Beiträge in der PKV

In der PKV ist für jeden Ver-
sicherten ein eigener risiko-
gerechter Beitrag zu zahlen. 
Die Höhe des Beitrages richtet 
sich nach dem gewünschten 
Leistungs umfang sowie nach Alter, 
Ge schlecht und Gesundheits zu-
stand bei Vertragsabschluss. Bei 
der Kalkulation wird von vorn-
herein berücksichtigt, dass das 
Krank heitsrisiko mit dem Alter 
steigt: Denn verglichen mit einem 
30-Jährigen benötigt ein 70-Jäh-
riger in der Regel ein Mehrfaches 
an Gesundheitsleistungen. 
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Deshalb wird in der PKV das 
Anwartschaftsdeckungsver-
fahren angewendet. Was heißt 
das? Die Beiträge werden so 
kalkuliert, dass bereits in jungen 
Jahren die Finanzierungsmittel 
angespart werden, die nach heu-
tigem Kennt nisstand dazu benötigt 
werden, alle zu erwartenden Leis-
tungen (lebenslang) zu decken. 
In den ersten Versicherungsjahren 
liegt der Beitrag über dem zur 
De ckung des gegenwärtigen Risi-
kos erforderlichen Betrag. Aus der 
Differenz wird eine „Rück stellung 
für das mit dem Alter wachsende 
Krank heitswagnis“ – kurz „Alte-
rungs rückstellung“ genannt – ge-

bildet, die selbstverständlich ver-
zinst wird. Wenn in späteren Ver-
sicherungsjahren die in An spruch 
genommenen Gesundheits leis-
tungen rechnerisch den zu zah-
lenden Beitrag übersteigen, ist es 
genau umgekehrt. Die Differenz 
wird dann durch Entnahmen aus 
der zuvor aufgebauten Alterungs-
rückstellung finanziert.

Auf diese Weise ist sicherge-
stellt, dass das Älterwerden 
für sich alleine genommen 
nicht zu steigenden Beiträgen 
führt.

EUR

Entnahme

Alter

laufender Beitrag

Krankheitskosten

Aufbau der Rückstellung 
fürs Alter
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Zum Vergleich: In der gesetz-
lichen Krankenver sicherung hängt 
die Höhe des Beitrages vom Bei -
tragssatz und dem Einkommen 
des Versicherten ab. Der Beitrag
selber wird grundsätzlich im  
Um lage verfahren erhoben, 
das bedeutet, dass die Leistungs-
ausgaben eines Kalenderj ahres 
durch die im selben Jahr gezahlten 
Beiträge gedeckt werden sollen. 
Anders gesagt: Die Gelder, die 
eingehen, werden zum selben 
Zeitpunkt wieder ausgezahlt. 
Darüber hinaus haben die gesetz-
lichen Krankenkassen die Mög-
lichkeit, einkommensunabhängige 
Zusatzbeiträge zu erheben.

Es werden in der GKV keine 
Alterungsrückstellungen 
gebildet!

Die „Bevölkerungspyramide“ mit 
vielen jungen Menschen unten 
und wenigen alten oben verwan-
delt sich in den nächsten Jahr-
zehnten in einen „Pilz“. Während 
heute jeder fünfte Bürger älter als 
60 Jahre ist, wird im Jahr 2050 
ein Drittel 60 Jahre oder älter sein, 
und die Hälfte der Bevölkerung 
älter als 48 Jahre.
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Für die umlagefinanzierte GKV 
bedeutet dies: Immer mehr älteren 
(höhere Kosten verursachenden) 
Versicherten stehen immer weni-
ger junge Beitragszahler gegen-
über.

Tatsache ist: Auf die sich ver-
ändernde Altersstruktur ist 
die GKV nicht vorbereitet.

Die PKV dagegen hat durch 
die Bildung von Alterungsrück-
stellungen frühzeitig Vorsorge 
getroffen und ist für die beschrie-
bene, nicht mehr zu beeinflussen-
de demographische Entwicklung 
gut gerüstet.

Quelle:  
Statistisches Bundesamt
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dem der Arbeitgeberzuschuss zum 
Beitrag, der durch den Beitrags-
zuschuss des Rentenversicherungs-
trägers in der Regel nicht ausge-
glichen wird.

Die Vorstellung, die GKV garan-
tiere im Alter besonders günstige 
Beiträge, ist weit verbreitet. 
Betrachten wir die Situation 
gesetzlich und privat versicherter 
Rentner doch einmal genauer: 

Situation der Rentner

Wie ist die Situation gesetz-
lich und privat versicherter 
Rentner?

Der Eintritt in den Ruhestand ist 
für jeden Einzelnen ein besonderes 
Ereignis. Für die meisten steht 
weniger Geld zur Verfügung als 
während des aktiven Berufslebens. 
Für ehemalige Arbeitnehmer – 
egal ob gesetzlich oder privat 
krankenversichert – entfällt außer-
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In der GKV versicherte 
Rentner

• Pflichtversicherte Rentner
Rentner, die eine Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
beziehen und die so genannte 
Vorver sicherungszeit erfüllen (das 
heißt mindestens neun Zehntel der 
zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens 
in der GKV versichert waren), sind
in der „Krankenversicherung der
Rentner (KVdR)“ pflichtver si-
cherte Rentner.

Die Höhe des Beitrages richtet sich 
nach dem allgemeinen Beitragssatz 
der GKV. Beitragspflichtig sind
• die Rente sowie
•	 Versorgungsbezüge 

(= der Rente vergleichbare 
Bezüge; dazu zählen z. B. 

 Betriebsrenten sowie Direkt-
 versicherungen),
und zwar bis zur jeweils geltenden 
Beitragsbemessungsgrenze (2012: 
3.825 EUR monatlich bzw. 
45.900 EUR jährlich).

Liegen die Voraussetzungen für 
die „Krankenversicherung der 
Rentner (KVdR)“ nicht vor, kommt 
in der GKV nur eine freiwillige 
Mitglied schaft in Betracht:

• Freiwillig versicherte 
Rentner
Bei freiwillig in der GKV ver-
sicherten Rentnern werden zur 
Beitrags berechnung dagegen alle 
Ein künfte herangezogen. Dazu 
zählen neben
•	 Renten und
•	 Versorgungsbezügen
•	 auch andere Einkünfte, 

z. B. aus Miete, Pacht und  
Kapitalerträgen.

Von der Summe dieser Einkünfte 
bis zur jeweils geltenden Beitrags-
bemessungsgrenze (s.o.) wird der 
Bei trag berechnet. Danach ergibt 
sich zurzeit ein Höchstbeitrag von 
592,88 EUR.

•	Beitragszuschuss
Bei in der KVdR pflichtversi-
cherten Rentnern wird der sich 
aus der Rente ergebende Kran-
kenver sicherungsbeitragsteil von 
beiden – Rentner und Rentenve r-
siche rungsträger – getragen (Rent-
ner: 8,2 %; Rentenversicherungs-
träger: 7,3 %). Den Beitragsteil, 
der sich aus den Versorgungsbezü-
gen er gibt, muss der Ver sicherte in 
voller Höhe alleine zahlen.
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Auf Antrag zahlt der Renten ver-
sicherungsträger für freiwillig in 
der GKV versicherte Rentner einen 
Beitragszuschuss in Höhe von 
7,3 % der Rente des gesetzlichen 
Renten versicherungsträgers 
(= Renten zahlbetrag). Alle ande-
ren Ein kunfts arten bleiben für 
den Zu schuss unberücksichtigt; 
Beiträge hieraus sind also vom 
Versicherten in voller Höhe selbst 
zu zahlen.

•	Pflegepflichtversicherung
Für die Pflegepflichtversicherung 
gilt: Der Beitrag wird weder für 
pflichtversicherte noch für freiwil-
lig versicherte Rentner bezuschusst 
und ist daher in voller Höhe allei-
ne zu tragen.
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In der PKV versicherte 
Rentner

•	Wegfall der Krankentage-
geldabsicherung
Mit dem Eintritt in den Ruhestand
endet die bisher benötigte Kran-
ken tagegeldversicherung (Absiche-
rung gegen Verdienst ausfall bei 
Krankheit oder Unfall). Um diesen 
Anteil reduziert sich der Kranken-
versicherungsbeitrag automatisch.

•	Beitragszuschuss
Auf Antrag zahlt der Rentenver-
sicherungsträger auch für privat 
versicherte Rentner einen Beitrags-
zuschuss zur Krankenversicherung.
Voraussetzung ist, dass eine ge-
 setzliche Rente bezogen wird. Ist
das der Fall, können Rentner, ggf. 
auch ehemalige Freiberufler und 
Selbstständige, einen Beitragszu-
schuss erhalten. Der Zuschuss wird 
in Höhe der Hälfte des um 0,9 %-
Punkte geminderten allgemeinen 
Bei tragssatzes gezahlt (zurzeit 
7,3 %). Be messungsgrund lage für 
den Zu schuss ist ausschließ lich die 
Rente des gesetzlichen Renten ver -
siche rungsträgers (= Renten zahl-
be trag). Ausgezahlt wird der 
Zu schuss ge meinsam mit der 
Rente.

•	Beamte
Beamte und deren Angehörige 
erhalten Beihilfe. Für Beamte im 
Ruhestand (= Versorgungs em-
pfänger) erhöht sich in der Regel 
der Beihilfebemessungssatz. 
Da durch reduziert sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes, was 
gleichzeitig zu einem geringeren 
Beitrag führt.

•	Pflegepflichtversicherung
Der Beitrag zur privaten Pflege-
pflichtversicherung ändert sich 
durch den Eintritt in den Ruhe-
stand nicht. Wie bei in der GKV 
versicherten Rentnern auch, zah-
len die Rentenversicherungsträger 
hierfür keinen Beitragszuschuss.
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In der GKV reichen die Beiträge 
der Rentner schon heute nicht 
mehr aus, die (eigenen) Ausgaben 
zu decken. Wurden in den 60er-
Jahren noch 90 % der Ausgaben 
für Rentner von Rentnern gedeckt, 
sank der Anteil bis heute auf rund 
40 %. 

Die Folge ist ein stetig wachsender 
Finanzierungsbedarf durch immer 
weniger erwerbstätige Versicherte, 
der durch die demographische 
Entwicklung zukünftig noch ver-
stärkt wird.

Im Gegensatz dazu haben 
die in der PKV versicherten 
Rentner durch die Bildung 
von Alterungs rückstellungen 
selber für später vorgesorgt.

Niemand kann heute vorhersehen, 
wie sich das Gesundheitswesen 
und damit die Beiträge für die 
Krankenversicherung zukünftig 
entwickeln werden. Von Kosten-
steigerungen sind, wie dargestellt, 
jedenfalls beide – GKV wie PKV – 
gleichermaßen betroffen. 

Prognosen über die zukünf-
tige Beitragsentwicklung sind 
naturgemäß nicht möglich 
und wären unseriös. Werfen 
wir daher einmal einen Blick 
auf die Beitragsent wicklung 
der Vergangenheit.

Einen Eindruck über die Beitrags-
erhöhungen der vergangenen 
28 Jahre geben die folgenden 
Grafiken: Wir haben die Beiträge 
für eine Frau und einen Mann 
betrachtet, die 1984 im Alter von 
30 Jahren eine Krankheitskosten-
vollver siche rung und eine Kran-
ken tagegeld ver siche rung mit 
gegenüber der GKV vergleichbaren 
Leistungen abgeschlossen haben.

Die Höhe des versicherten Kran-
ken tagegeldes wurde der Höhe 
des GKV-Krankengeldes ange-
passt. Die Schaubilder zeigen die 
Beitragsentwicklung einschließlich 
aller in dieser Zeit durchgeführten 
Beitragser höhungen und -senkun-
gen und wurden zum Vergleich 
dem jeweiligen durchschnittlichen 
GKV-Höchstbeitrag gegenüberge-
stellt. Sehen Sie selbst, mit wel-
chem Ergebnis.
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Krankenversicherungsverträge 
werden üblicherweise lebenslang 
vereinbart. Ein wichtiges Kriterium 
für eine private Krankenver siche-
rung ist aus Kundensicht daher der 
Punkt „Beitrags stabilität“.

Beitragserhöhungen in der PKV 
können ihre Ursache nicht im 
Älterwerden haben, denn die Tat-
sache, dass Menschen mit stei-
gendem Alter mehr Leistungen 
brauchen, ist in der Beitrags kalku-
lation von vornherein berücksich-
tigt. Preiserhöhungen für Gesund-
heitsleistungen, der medizinische 
Fortschritt, eine stärkere Inan-
spruchnahme und die steigende 
Lebenserwartung sind allerdings 
keine kalkulierbaren Größen. 
Daher kann es absolute Beitrags-
stabilität im Sinne völlig unverän-
derlicher Krankenversicherungs-
beiträge in der privaten wie in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht geben.

Was sind die maßgeblichen 
Faktoren für stabile Beiträge?

• Beitragsstabilität wird wesent-
lich bestimmt durch aktuelle und 
sicher angesetzte Kalkulations-
grundlagen.

•	Eine weitere Einflussgröße sind
die in der „Rückstellung für er- 
folgs ab hängige Beitragsrück-
er stattung (RfB)“ angesammel-
ten Mittel. Dieser „Topf“ wird mit 
den erwirtschafteten Überschüssen 
„ge füllt“, die aus den sicher ange-
setzten Kalkulationsgrundlagen 
re sultieren. Die Höhe der RfB gibt 
Auskunft darüber, in welchem 
Um fang zusätzliche Beitragsent-
las tungen oder Barausschüttungen 
für alle Versicherten möglich sind.

•	In die „erfolgsunabhängige RfB“
werden zusätzlich speziell für 
ältere Versicherte Mittel eingestellt 
und ebenfalls zur Beitragsentlas-
tung verwendet.

Stichwort Beitragsentlastung: 
Seit 1995 bis heute hat die 
Barmenia über 890 Mio. EUR aus 
den Rückstellungen für Beitrags-
rückerstattung eingesetzt, um die 
Auswirkungen notwendiger Bei-
tragserhöhungen insbesondere für 
ältere Versicherte zu begrenzen.

Bedeutsam für die Beitrags stabi-
lität sind außerdem Baraus-
schüttungen an leistungsfreie 
Versicherte – besser bekannt als 
„Beitragsrückerstattung“. 

Beitrags stabilität für
die Versicherten ...



      18



     19

Sie setzt Anreize für kostenbe-
wusstes Verhalten und motiviert 
dazu, kleinere Rechnungen nicht 
einzureichen. Die Folge sind 
geringere Leistungsausgaben und 
niedrigere Verwaltungskosten.

Für das Jahr 2010 erhielten erneut 
über 80.000 Kunden insgesamt 
mehr als 44 Mio. EUR an Beitrags-
rücker stattung. Damit wurden in 
den vergangenen 17 Jahren über 
364 Mio. EUR an leistungsfreie 
Kunden ausgezahlt. 

•	Daneben hat die Qualität der 
Risikoprüfung bzw. Annahme-
politik maßgeblichen Einfluss auf 
die Beitragsstabilität.

Der Bei tragskalkulation liegt die
Annahme eines bestimmten 
Ge sundheitszu stands zu Grunde.
Bestehen Vorerkrankungen, wird 
das erhöhte Risiko durch individu-
elle Beitragszuschläge ausgegli-
chen. Außerdem hat die Barmenia 
wie alle PKV-Unternehmen grund-
sätzlich kein Kündigungsrecht. 

Das heißt, sie garantiert mit 
Antrags annahme dauerhaft und 
unwiderruflich das tarifliche 
Leistungsver sprechen. Daher kom-
men einer objektiven Risiko prüfung 
und der damit verbundenen 
„strengen“ Annahmepolitik große 
Bedeutung zu.

•	Ein aktives Gesundheits-
manage ment trägt wesentlich 
zur Aus gabensteuerung und 
damit auch zur Beitragsstabilität 
bei. Neben einem medizinischen 
Be ratungs telefon zählen dazu unter 
anderem Betreuungs programme 
für chronisch Kranke (z. B. mit Dia-
betes oder Asthma).

Nicht zuletzt steuert auch die 
Produktge staltung mit bedarfsge-
rechten und wettbewerbsfähigen 
Tarifen ihren Anteil zur Beitrags-
stabilität bei.
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... insbesondere im 
Alter! 
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Welche Maßnahmen für die 
Beitragsstabilität im Alter 
wurden eingeleitet?

Um die Auswirkungen steigender 
Beiträge speziell für ältere Ver si-
cherte zu mildern, hat die Barme-
nia in der Vergangenheit erheb-
liche Mittel aus der Rück stellung 
für Beitragsrückerstattung (RfB) 
eingesetzt. Das wird auch zukünf-
tig geschehen. Das Maßnahmen-
bündel für stabile Beiträge im 
Alter geht aber viel weiter:

•	Durch die Bildung der Alte-
rungs  rückstellung sorgen 
Privatver sicherte bereits in jungen 
Jahren für die mit zunehmendem 
Alter steigenden Gesundheits-
kosten vor. Die Alterungsrück-
stellung bewirkt, dass der Tatbe-
stand des Älterwerdens und der 
damit verbundenen höheren 
Krankheitswahrschein lichkeit für 
sich alleine genommen nicht zu 
höheren Beiträgen führt.

•	Darüber hinaus wird seit 1992
aus den erwirtschafteten Über-
schüssen eine zusätzliche Rück-
stellung gebildet. Die Alterungs-
rückstellung wird mit einem so 
genannten Rechnungs zins in Höhe 
von 3,5 % kalkuliert.  

Werden am Kapitalmarkt höhere 
Zins erträge realisiert, ergibt sich 
ein so genannter Überzins.

Die Verwendung dieses Überzinses 
ist durch den Gesetzgeber vorge-
schrieben und wurde im Laufe der 
Zeit zu Gunsten der älteren Ver-
sicherten noch einmal verbessert: 
Heute müssen 90 % der Überzin-
sen zur verstärkten Beitrags-
ent lastung im Alter verwendet 
werden mit dem Ziel, Beitragser-
höhungen ab Alter 65 Jahre zu 
vermeiden oder zu begrenzen und 
ab Alter 80 Jahre die Beiträge 
sogar zu senken.

Heute notwendige Beitragser-
höhungen können zwar durch 
den Einsatz dieser Mittel nicht 
völlig vermieden, zumindest 
aber be grenzt werden. Die Wir-
kung dieser 1992 eingeführten 
Maßnahme wird neben anderen 
Faktoren von der Dauer der 
Versicherungszeit bestimmt. Für 
die Zukunft lässt sich daher eine 
immer weiter verbessernde Wir-
kung prognostizieren.
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•	Für ältere Vollversicherte sorgt 
die Barmenia mit einem Nachlass 
zu sätzlich für eine Beitragsent-
lastung: Ab Alter 65 Jahre ermä-
ßigt sich der Beitrag um rund 4 % 
des Tarifbeitrages.

•	Den Interessen älterer Ver-
sicherter tragen auch unsere Tarife 
Rechnung: Sie sehen zum Teil vor, 
dass sich ein vereinbarter Selbst-
behalt ab Alter 65 Jahre automa-
tisch um die Hälfte reduziert.

Die in den vergangenen Jahr-
zehnten gebildeten Alterungs-
rückstellungen, die Regelungen 
zur Verwendung des Überzinses 
und der Nachlass bilden sozusa-
gen das Fundament für stabile 
Beiträge im Alter. Eine weitere 
Maßnahme wird darüber hinaus 

dazu beitragen, ältere Versicherte 
zukünftig noch mehr zu entlasten.

•	Alle privaten Krankenversicherer 
sind seit dem 01.01.2000 dazu 
verpflichtet, von neuen vollver-
sicherten Kunden einen so ge -
nannten gesetzlichen Zuschlag 
von 10 % zu erheben. (Für bereits 
vor diesem Stichtag Versicherte 
wurde der Zuschlag zeitlich gestaf-
felt eingeführt.)

Die Wirkung des gesetzlichen 
Zuschlags vollzieht sich in 
vier Phasen: (Bitte vergleichen 
Sie dazu die Grafik)

Phase 1 
Bis zum Ende des Jahres, in dem
der Versicherte 60 Jahre alt wird, 
ist der gesetzliche Zuschlag zu 
zahlen. Die Beträge werden ver-
zinslich angesammelt, so dass 
sich das Kapital von Jahr zu Jahr 
erhöht.

Phase 2 
Ab dem 1. Januar des dann fol-
genden Jahres entfällt der gesetz li-
che Zuschlag und bringt eine will-
kommene Beitragsentlastung. In 
den folgenden fünf Jahren erhöht 
sich das angesammelte Kapital 
weiter um Zins und Zinseszins.
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Phase 3 
Ab dem 1. Januar des auf den  
65. Geburtstag folgenden Jahres 
werden künftige Beitragsanpas-
sungen auf Grund von Kosten-
steige rungen im Gesundheits-
wesen aus dem angesparten 
Kapital finanziert bzw. gemildert. 
Je länger der ge setzliche Zuschlag 
gezahlt wurde, umso höher ist die 
mögliche Entlastung und umso 
länger dauert diese Phase.

EUR

Alter

Beitrag ohne zusätzliche Maßnahmen

60 65 80

Beitrag mit zusätzlichen Maßnahmen

Phase 4 
Ab dem 1. Januar des auf den  
80. Geburtstag folgenden Jahres 
werden noch vorhandene (Rest-)
Beträge eingesetzt, um den 
Krankenversicherungsbeitrag zu 
senken.

Die Grafik (schematisiertes Bei-
spiel) unterstellt eine jährliche 
Kostensteigerung von 4 % bei 
ansonsten unveränderten Rah-
menbedingungen und zeigt 
den Stabilisierungseffekt des 
ge setzlichen Zuschlags:

1

2 3
4
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Der Gesetzgeber hat durch die 
verpflichtende Einführung des 
Basistarifs zum 01.01.2009 – 
wie auch bereits zuvor durch die 
Einführung des Standardtarifs 
zum 01.07.1994 – ein „Auffang-
becken” insbesondere auch für 
ältere Versicherte geschaffen. 
Beide Tarife garantieren, dass 
der Beitrag nicht höher ist als der 
Höchstbeitrag in der gesetzlichen 
Krankenversicherung.

Basis- und Standardtarif umfassen 
ein Leistungsangebot, das dem 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung entspricht bzw. sich daran 
orientiert. Es liegt damit zum Teil 
deutlich unter dem Leistungsni-
veau eines umfassenden privaten 
Krankenversicherungsschutzes. 
Die praktische Bedeutung von 
Basis- und Standardtarif ist eher 
gering, zumal das Tarifangebot 
der Barmenia auch unter Beitrags-
gesichtspunkten in aller Regel 
attraktivere Alternativen bietet.

Basis- und 
Standardtarif
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Welche Möglichkeiten der 
individuellen Beitragsent-
lastung im Alter gibt es?

Die eigene private Vorsorge spielt 
eine wichtige Rolle: Mit Eintritt in 
den Ruhestand müssen die meis-
ten mit einer im Vergleich zum 
letzten Gehalt deutlich niedri-
geren Rente auskommen. 

Für Arbeitnehmer entfällt zu-
sätzlich der Arbeitgeberzu-
schuss zum Beitrag. Der 
Bei trags zuschuss des gesetzlichen 
Rentenver sicherungs trägers 
kann diese Lücke im Regel fall 
nicht ausfüllen, auch nicht der 
entfallende Beitragsanteil für die 
nicht mehr benötigte Kranken-
tagegeldversicherung.

Im Vergleich zum (Höchst-) Beitrag 
in der GKV haben viele PKV-Ver-
sicherte während ihres Arbeits-
lebens trotz des 10%igen gesetz-
lichen Zuschlags jeden Monat eine 
Beitragsersparnis – und das bei 
besseren Leistungen. Was liegt 
näher, als einen Teil davon in die 
eigene Vorsorge zu investieren? 
Dafür bietet die Barmenia ins-
besondere den Abschluss einer 
so genannten „Beitragsent-
lastungs  komponente“ an:

• Er gänzende Bedingungen 
für die Beitragsentlastung im 
Alter (EB)

Kern dieser so genannten „Bei-
trags entlastungskomponente“ ist, 
dass sich der monatliche Beitrag 
grundsätzlich ab dem Alter 65 
Jahre um einen vereinbarten 
Betrag reduziert.

Dazu zahlt der Versicherte einen 
zusätzlichen Beitrag zu seiner 
privaten Krankenversicherung.  
Der besondere Vorteil für 
Arbeit nehmer: Da auch dieser 
Beitrag zuschussfähig ist, beteiligt 
sich der Arbeitgeber grundsätzlich 
mit der Hälfte des Beitrages, 
solange der höchstmögliche 
Arbeitgeber zu schuss noch nicht 
ausgeschöpft ist.

Im Alter – in der Regel ab  
65 Jahre – ermäßigt sich der zu 
zahlende Krankenversicherungs-
bei trag dann garantiert um den 
zuvor vereinbarten Betrag. Danach 
er höht sich der Ermäßigungsbe-
trag automatisch alle drei Jahre 
um 10 % des Ausgangsbetrages. 
Dadurch ist sichergestellt, dass 
auch Ihre Beitragsentlastungs-
komponente wertstabil bleibt.

Individuelle Beitrags-
entlastung im Alter
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Daneben gibt es auch andere 
Möglichkeiten vorzusorgen, z. B. 
mit einer Finanzierungsrente der
Barmenia Lebensver sicherung a. G.

Unabhängig davon, wofür Sie sich 
entscheiden: 
Eigene Vorsorge verstärkt die  
Wirkung aller zur Beitragser-
mäßigung im Alter einge-
leiteten Maßnahmen und bie-
tet Ihnen zusätzliche Möglich-
keiten, die Entwicklung Ihrer 
Beiträge im Alter positiv zu 
beeinflussen.
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Die zahlreichen Kostendämpfungs- 
und Gesundheitsreformgesetze 
seit Ende der 70er-Jahre brachten 
für die GKV neben Leistungs-
kürzungen und höheren Zu zah-
lungen vor allem die Er kenntnis, 
dass sich die Situation jeweils nur 
kurz beruhigte.

Die Bevölkerungsstruktur 
wird sich in den nächsten 
Jahrzehnten drastisch ver-
ändern: Bis 2050 wird sich der 
An teil der über 60-Jährigen von 
heute 21 % auf 40 % spürbar 
erhöhen. Und es liegt auf der 
Hand, dass dieser Alterungs-
prozess nicht erst in 40 Jahren 
zu Problemen führen wird. Dem 
ist die umlagefinanzierte GKV in 
der jetzigen Form nicht gewach-
sen. Wie sie diese Probleme in 
der Zukunft lösen will, ist völlig 
ungewiss.
In der PKV hingegen finanziert 
jede Generation die altersbedingt 
steigenden Kosten über die gebil-
dete Alterungsrückstellung 
selbst. 

Damit werden die Folgen des 
demographischen Wandels 
aus eigenen Mitteln bewältigt 
und nicht auf nachfolgende 
Ge nerationen verschoben.

Zudem sind in der PKV die ver-
traglich garantierten Leistungen 
sicher. Sie bietet damit eine hohe 
finanzielle Sicherheit. 

Damit war, ist und bleibt die 
PKV, und damit die Barmenia, 
die bessere Alternative – 
auch und gerade im Alter.

Ausblick
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